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«Thesaurierungspolitik der privaten Fiirsorge»

Der Artikel «Thesaurierungspolitik der privaten Fiirsorge», erschienen in der Mai-
nummer 1949 der «Roten Revues, veranlalit uns, folgende Berichtigung anzubringen:

Ihr Korrespondent schreibt von der «hochst seltsamen Abrechnungsmethodey der
Schweizerischen Winterhilfe, in die der Bund eingegriffen habe, und fiithrt weiter aus,
dal} die Abrechnung nun «korrekter gestaltets worden sei, indem der Betriebsvortrag nun
als UberschuBl erscheine von jeweils «rund Fr. 300 000.— in jedem Jahre!s Ihr Korre-
spondent dokumentiert diese Feststellung mit einem Satz aus dem Revisionsbericht des
Geschiftsjahres 1946/47. In der Beilage senden wir Ihnen diesen Jahresbericht, der so-

wohl die besprochene Rechnung als auch den Revisionsbericht enthilt. Es geht daraus
hervor:

1. Betriebsvortrag

Unter den Einnahmen figuriert als Betriebsvortrag die Summe von Fr. 287 661.77
(Beleg Nr. 1). Der gleiche Betrag findet sich wieder unter den Ausgaben (Beleg Nr. 2),
so dal} es ohne weiteres klar sein diirfte, dal} es sich beim Betriebsvortrag lediglich um
einen Durchlaufposten handelt, der auf keinen Fall einen Uberschuf} darstellt. Dieser ist
als Betriebsiiberschul} im Berichtsjahr mit Fr. 1472.85 in der Rechnung bezeichnet (Be-
leg Nr. 3). Genau gleich verhilt es sich bei den andern Vortrdgen aus dem Vorjahre, die
alle als Gegenposten bei den Ausgaben wiederkehren (Belege Nr. 4, 5 und 6).

2. Reserve fiir kiinftige Aktionen und Vermégen

Dieser durchlaufende Betriebsvortrag erscheint in der Vermiogensrechnung, vermehrt
um den Betriebsiiberschul}, als Reserve fiir kiinftige Aktionen (Beleg Nr. 7) und betriagt
wie oben Fr. 287 661.77 plus Fr. 1472.85. Diese ist notwendig, weil die Schweizerische
Winterhilfe im Laufe des Jahres Ausgaben machen mul}, bevor die neuen Sammelertrig-
nisse greifbar sind. Ausgaben wie Ankauf der Abzeichen, Aktionsbeitrige an die Kan-
tonalkomitees, Administration, Sekretariat usw. Diese Reserve ist deshalb als Betriebs-
kapital zu werten, das sich jedes Jahr umsetzt und bei Rechnungsabschlul} wieder mog-
lichst unverdndert fortgeschrieben werden mul, Den Beweis fiir diese unverdnderte Fort-
schreibung erbringen wir Ihnen durch Beigabe der Rechnung des Vorjahres 1945/46,
wo die Reserve fiir kiinftige Aktionen der Vermégensrechnung als Betriebsvortrag in der

besprochenen Jahresrechnung verbucht ist (Beleg Nr. 9, resp. 1).

Das eigentliche Vermigen setzt sich zusammen aus dem Betriebsfonds und dem
Reservefénds von total Fr. 90 000.— (Beleg Nr. 8). In Anbetracht der Bedeutung der
Schweizerischen Winterhilfe mit einer jahrlichen Sozialleistung von gegen zwei Millionen
Franken ist dies eine bescheidene Summe.

Es ist richtig, daf3 die Revisoren, zu denen auch das Bundesamt fiir Sozialversiche-
rung gehorte, uns auf den Umstand aufmerksam machten, daf} fiir den Laien unsere
Jahresrechnung verstandlicher wire, wenn die «Reserve fiir kiinftige Aktionen» auch in
der Betriebsrechnung aufgefithrt wiirde, selbst wenn sich dadurch die Bilanzsumme um
diesen durchlaufenden Betrag erhohte. Es handelt sich also um eine rein buchungstech-
nische Anderung, nicht aber um die Aufdeckung einer «Tarnungy.

Schweizerische Winterhilfe.

288



	Thesaurierungspolitik der privaten Fürsorge : Berichtigung

